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Ungedeckte Mehrausgaben der Kommunen
Ampelkoalition trägt zur Unterfinanzierung der Kommunen bei
Von Petra Nicolaisen MdB, Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag

Liebe Leserinnen und Leser,

der Deutsche Bundestag hat am 27. Juni 2024 mit der 
zweiten/dritten Lesung die parlamentarischen Beratungen 
zur Beteiligung des Bundes an kommunalen Kosten der 
Flüchtlingsbetreuung und Wärmeplanung abgeschlossen. 
Mehr als 15.000 Euro geben die Kommunen jährlich pro 
Person allein für Unterkunft und Verpflegung von Asylbe-
werbern und Geduldeten aus. Dazu kommen noch Ausga-
ben für Betreuung in Kindertagesstätten und Schule, für 
Gesundheit und für die Kosten der Unterkunft bei aner-
kannten Asylbewerbern. Der Bund wird sich künftig mit 
7.500 Euro pro Asylbewerber und Jahr an den kommunalen 
Mehrausgaben beteiligen – vor einer späteren Spitzabrech-
nung zunächst mittels pauschaler Abschlagszahlungen 
über die Umsatzsteuerbeteiligung der Länder. Für 2024 
sind zunächst 1,75 Milliarden Euro vorgesehen. Für die 
kommunale Wärmeplanung stellt der Bund für fünf Jahre 
jährlich jeweils 100 Millionen Euro bereit.

Die aktuelle Migrationslage bringt die Kommunen auch 
an die Belastungsgrenze bei den finanziellen Möglichkei-
ten. Verglichen mit dem, was frühere unionsgeführte Bun-
desregierungen den Kommunen erstattet haben, bleibt die 
aktuelle Bundesbeteiligung ein Armutszeugnis – und bes-
tenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Weder sind die 
7.500 Euro pro Person und Jahr auskömmlich – noch wer-
den die für 2024 veranschlagten pauschalen Abschlagszah-
lungen ausreichen. Das Gleiche gilt auch für die Bundesbe-
teiligung an den Kosten der kommunalen Wärmeplanung. 
100 Millionen Euro pro Jahr sind mehr als nichts – aber 
auch nicht mehr und schon gar nicht auskömmlich.

Die Ampelkoalition trägt damit zur strukturellen Unter-
finanzierung der Kommunen bei. Die Ampelkoalition 
bringt die kommunale Leistungsfähigkeit in akute Gefahr.

Mit dem Jahressteuergesetz 2024 hat die Ampelkoalition 
erneut die Frist zur Anwendung des § 2b UStG um zwei 
Jahre verlängert. In der Begründung verweist das Bundesfi-

Petra Nicolaisen MdB

nanzministerium unter anderem darauf, dass weiterhin 
Zweifelsfragen bei der Rechtsauslegung und grundlegende 
Rechtsanwendungsfragen fortbestehen.

Die Begründung erstaunt jetzt noch mehr als bei vorhe-
rigen Verlängerungen der Anwendungsfrist: Bereits bei der 
ersten Fristverlängerung hatte der Deutsche Bundestag die 
Bundesregierung aufgefordert, offene Rechtsfragen zu klä-
ren und bestehende Zweifel bei der Anwendung des neuen 
Rechts zu beheben. Ganz offensichtlich hat die Bundesre-
gierung diesen Arbeitsauftrag nicht angenommen. Ist es 
dem früheren Bundesfinanzminister Olaf Scholz und dem 
amtierenden Bundesfinanzminister Christian Lindner 
egal, ob und wie die Kommunen Bundesgesetze anwenden 
können? Sich einen schlanken Fuß zu machen und Anwen-
dungsfristen ein ums andere Mal zu verlängern ohne die 
damit verbundenen eigenen Hausaufgaben zu machen, 
zeugt nicht von Verantwortungsbewusstsein. Zumal nicht 
absehbar ist, wie lange die EU-Kommission dem Treiben 
der Bundesregierung noch zuschaut. Mit den Risiken und 
Nebenwirkungen der Arbeitsverweigerung ihrer eigenen 
Minister lässt die Ampelkoalition die Kommunen jeden-
falls allein.

Mit besten Grüßen und Wünschen

Ihre

        Petra Nicolaisen
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Ampelkoalition erreicht das Klassenziel nicht
Kommunalpolitische Zwischenbilanz — Stand Sommer 2024
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von Petra Nicolaisen, Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Wer beim Blick auf den Koalitionsvertrag 
der Ampelparteien im Winter 2021 hoffte, 
die kommunalfreundliche Bundespolitik 
vergangener Wahlperioden würde auch 
nach dem Regierungswechsel nahtlos 
fortgesetzt, ist nach nunmehr zweiein-
halb Jahren deutlich ernüchtert. Von ihrer 
eigenen Zielstellung, „leistungsfähige 
Kommunen mit einem hohen Maß an 
Entscheidungsfreiheit vor Ort, eine ver-
lässliche öffentliche Daseinsvorsorge, 
eine starke Wirtschaft und eine enga-
gierte Zivilgesellschaft“ zu erreichen ist 
die Ampelkoalition weit entfernt. Auch 
das Bekenntnis des Koalitionsvertrags, 
„gleichwertige Lebensverhältnisse sind 
die Basis für Vertrauen in unsere Demo-
kratie und halten unser Land zusammen“, 
entpuppt sich kurz bevor die Ampelkoali-
tion auf die Zielgerade der Wahlperiode 
einbiegt als Worthülse ohne inhaltliche 
Unterfütterung.

Insgesamt folgt das Agieren der Bun-
desregierung und der Ampelfraktionen 
einem Muster: Wortreichen Ankündigun-
gen folgen unambitionierte Umsetzungs-
versuche, die dann häufig zerredet und 
unnötig aufgehalten werden. Für die 
Kommunen bedeutet dies einen Verlust 
an Verlässlichkeit und Planbarkeit. Sie 
haben mit dem Regierungswechsel einen 
starken Partner verloren und sind zum 
Bittsteller degradiert worden.

Kommunalfinanzen – Defizit der Kom-

munen kommt nicht von ungefähr

Ausgehend von einer sehr guten 
Finanzlage zum Ende der vergangenen 
Wahlperiode trüben sich die finanziellen 
Perspektiven der Kommunen (Auswer-
tung bezogen auf die Flächenländer) 
aktuell ein: Nach dem Überschuss von 
Bundesweit 2,15 Milliarden Euro im Jahr 
2022 haben die Kommunen im Jahr 2023 
erstmals wieder ein Defizit verzeichnen 
müssen. Dabei reicht das Defizit in Höhe 
von 6,214 Milliarden Euro im Jahr 2023 
nahe an das Niveau des Defizits im Jahr 
2010 (-6,874 Milliarden Euro) und 2009 
(-7,471 Milliarden Euro) heran – mit dem 
entscheidenden Unterschied: Die Defizite 
2009/2010 waren krisenbedingt mit 
anschließender Erholung der Kommunal-
finanzen. Von solch einer Erholung ist 
aktuell nicht auszugehen. Die Steuer-
schätzung vom Mai 2024 geht von niedri-
geren Einnahmeerwartungen der Kom-
munen aus und das Defizit wird auch 
durch Ausgaben der Kommunen getrie-
ben, denen die Einnahmeseite nicht mehr 
nachkommen kann.

Die kommunalen Einnahmen sind im 
Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 
rund 20,545 Milliarden Euro gestiegen. 
Die Ausgaben sind im Vergleich zum Jahr 
2022 um rund 28,851 Milliarden Euro 
gestiegen. Ein Gutteil der kommunalen 
Ausgabensteigerung und des Kommunal-
defizits von 6,214 Milliarden Euro geht 
auf bundespolitische Entscheidungen 
zurück: Der Deutsche Bundestag hat bis-
lang (Stand Juli 2024) 37 Gesetze verab-

schiedet, mit denen die kommunalen 
Haushalte allein in der laufenden Wahlpe-
riode bis 2025 mit über 20,899 Milliarden 
Euro belastet werden. Dem stehen Entlas-
tungen durch diese Bundesgesetze in 
Höhe von rund 2,427 Milliarden Euro im 
selben Zeitraum gegenüber. Die jährliche 
Belastung liegt in der laufenden Wahlpe-
riode und auch ab 2026 bei über 4,6 Mil-
liarden Euro – also bei Zweidrittel des 
Kommunaldefizits im vergangenen Jahr. 
In den vergangenen Wahlperioden umge-
setzte Stärkungsansätze der Kommunalfi-
nanzen werden durch die Politik der aktu-
ellen Bundesregierung aufgezehrt. Die 
Kommunen werden langfristig finanziell 
belastet. Sie können sich die Politik der 
Bundesregierung nicht mehr leisten. 
Spielraum für größere Finanzbelastungen 
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ist in den Kommunen nicht vor-
handen und auf absehbare Zeit 
auch nicht zu erwarten. Darunter 
leiden alle Kommunen gleicher-
maßen. Während finanzstarke 
Landkreise, Städte und Gemein-
den noch von Rücklagen aus den 
„fetten Jahren“ zehren, geht es 
bei struktur- und finanzschwa-
chen Kommunen, die bereits 
magere Jahre hinter sich haben, 
an die Substanz.

Und dennoch ist nicht zu 
erwarten, dass die Bundesregie-
rung umdenkt: Weitere Belastun-
gen der Kommunalfinanzen sind 
absehbar, ohne dass die Bundes-
regierung und die sie tragenden 
Fraktionen gegensteuern. Aktuell 
fährt die Ampelkoalition die Kommunalfi-
nanzen sehenden Auges vor die Wand. 
Dagegen hilft auch nicht, dass das Bun-
desfinanzministerium kurz vor der parla-
mentarischen Sommerpause eine lange 
angekündigte Fachkonferenz ansetzt, um 
über zukunftsfähige Kommunalfinanzen 
zu beraten. Wenn die Ampelkoalition 
auch hier nur redet und nicht ins Handeln 
kommt, wird der Ansatz ebenso verpuffen 
wie das Vorhaben einer kommunalen Alt-
schuldenlösung, mit dem der amtierende 
Bundeskanzler schon als Bundesfinanz-
minister an der eigenen Ambitionslosig-
keit gescheitert ist. Obwohl das Vorhaben 
im Koalitionsvertrag angekündigt wird, ist 
es der Bundesregierung bislang nicht 
ansatzweise gelungen, die für eine als 
erforderlich angesehene Grundgesetzän-
derung notwendige Mehrheit im Bundes-
rat zu sichern. Trotz wortreicher Ankündi-
gungen stehen die entscheidenden 
Bund-Länder-Gespräche, die Vorausset-
zung für die angestrebte Altschuldenlö-
sung sind, weiterhin aus. Dass die SPD-
Bundestagsfraktion vor diesem 
Hintergrund fordert, die Unionsfraktion 
müsse sich jetzt endlich mal bewegen, 
um den Weg freizumachen, grenzt an 
Realitätsverweigerung: Die Ampelkoali-
tion legt schlicht nichts vor, auf das die 
Unionsfraktion auch nur ansatzweise 
reagieren könnte. Die Ampelkoalition ist 
nicht nur planlos, sie ist auch vollkommen 
unambitioniert und lässt die Kommunen 
auch an dieser Stelle einmal mehr hän-
gen.

Gleichwertige Lebensverhältnisse – 
Der „blinde Fleck“ der Ampelkoalition

Bei der Zielstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse hat die Ampelkoali-
tion einen „blinden Fleck“. Deren Ent-
scheidungen werden zu oft aus der groß-
städtischen Perspektive getroffen, was 
einen Urbanisierungsdruck befeuert. Die-

ser konterkariert die Zielstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse und ver-
schärft die Situation sowohl in ländlichen 
Räumen als auch in städtischen Ballungs-
zentren.

Die Energie-, Wärme- und Verkehrs-
wende wird zu sehr aus der (groß-)städti-
schen Perspektive betrieben. Leitlinien 
einer nachhaltigen Entwicklung und die 
Zielstellung der Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse werden kaum in die 
Überlegungen einbezogen. Was in Flens-
burg mit einer nahezu flächendeckenden 
Fernwärmeversorgung seit jeher umge-
setzt wird und in städtischen Ballungs-
zentren machbar erscheint, ist nicht zwin-
gend für die Lüneburger Heide oder die 
Uckermark geeignet. Eine Wärmeplanung 
muss auch praktisch und zu vertretbaren 
Kosten umsetzbar sein. Dabei dürfen 
Bewohner einzelner Siedlungsbereiche 
sowie betroffene Kommunen und ihre 
Stadtwerke nicht überfordert werden. Bei 
der Verkehrswende setzt die Politik der 
Bundesregierung auf die vermeintliche 
Stärkung des ÖPNV und entzieht diesem 
mit der Umsetzung des 49-Euro-Tickets 
notwendige Finanzmittel zum Ausbau 
und zur Qualitätsverbesserung in ländli-
chen Regionen. Wo kaum ein Bus fährt, 
nutzt ein günstiger Ticketpreis nichts. Die 
Energiewende wird sehr auf ländliche 
Räume fokussiert – insbesondere hin-
sichtlich der Lastenteilung. Sei es mit 
neuen Windrädern, Agri-PV-Anlagen oder 
Freiflächen-PV-Anlagen – ländliche 
Räume tragen einen weit größeren Anteil 
an der Energiewende als städtische Bal-
lungszentren. Beim Ausbau der Wind-
energie hat die Ampel-Regierung dies 
sogar im Gesetz festgeschrieben und die 
Vorgaben für städtische Ballungszentren 
deutlich abgeschwächt. Gleichzeitig wer-
den Planungsmöglichkeiten der Kommu-
nen immer weiter eingeschränkt.

In der praktischen Politikgestaltung 

spielen gleichwertige Lebensverhältnisse 
allenfalls eine untergeordnete Rolle. Im 
Parlamentarischen Verfahren kommen 
sie so gut wie gar nicht vor. Die Regie-
rungsfraktionen haben die Einsetzung 
eines Parlamentarischen Beirats für 
gleichwertige Lebensverhältnisse im 
Deutschen Bundestag abgelehnt. Damit 
wurde eine große Chance vertan, in der 
Arbeit des Deutschen Bundestages 
Aspekte gleichwertiger Lebensverhält-
nisse als Querschnittsthema hervorzuhe-
ben. Obwohl die Kommission zur Schaf-
fung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
der 19. Wahlperiode die Einführung eines 
„Gleichwertigkeits-Checks“ in der Geset-
zesfolgenabschätzung vorgeschlagen 
hatte und die Ampelkoalition für die 20. 
Wahlperiode im Koalitionsvertrag aus-
drücklich die Erweiterung der Gesetzes-
folgen-Prüfung vereinbart hat, wird der 
Ansatz eines „Gleichwertigkeits-Checks“ 
in der Gesetzesfolgenabschätzung in der 
20. Wahlperiode nicht in der Gemeinsa-
men Geschäftsordnung der Bundesminis-
terien (GGO) verankert. Eine mögliche 
Prüfung im Rahmen weiterer Gesetzesfol-
gen hat lediglich appellativen Charakter. 
Auswirkungen auf gleichwertige Lebens-
verhältnisse gehören nicht zu den aus-
drücklich in der GGO genannten Geset-
zesfolgen. Dabei könnten damit 
Auswirkungen der Gesetzgebung unter 
anderem auf ländliche Räume und städti-
sche Ballungszentren sowie struktur-
starke und strukturschwächere Regionen 
offengelegt und Wechselwirkungen bes-
ser in der Gesetzgebung berücksichtigt 
werden.

Zur Zielerreichung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse und um beispiels-
weise das Leben auf dem Land attraktiv 
zu machen, braucht es nicht nur mehr 
Digitalisierung und mehr Homeoffice – 
Voraussetzung dafür ist ein flächende-
ckender Glasfaserausbau. Es braucht 
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einen guten ÖPNV sowie ein klares 
Bekenntnis zum motorisierten Individual-
verkehr, eine gute medizinische Versor-
gung, es braucht eine gute kommunale 
Infrastruktur, es braucht kulturelle Viel-
falt, es braucht auch eine finanzielle För-
derung von Familien, damit diese sich 
auch ein Eigenheim auf dem Land leisten 
können. Und es braucht ein Mindset, dass 
das Leben im ländlichen Raum nicht nur 
geduldet, sondern unterstützt wird. All 
das lässt die Ampelkoalition vermissen 
und beschneidet das Entwicklungspoten-
zial ländlicher und strukturschwacher 
Räume auch durch die einseitige Förde-
rung städtischer Ballungszentren und das 
Zurückfahren von Förderansätzen struk-
turschwacher und ländlicher Räume auch 
im Bundeshaushalt.

Flüchtlingspolitik – Haltung des Bun-
des ist für die Kommunen enttäu-
schend

Die aktuelle Migrationslage bringt die 
Kommunen an ihre Belastungsgrenzen 
bei Unterbringung, Betreuung und Integ-
ration. Es fehlt an ausreichenden Wohn-
raumkapazitäten sowie an Angeboten zur 
Betreuung und Integration beispielsweise 
in Kindertagesstätten und Schulen. Die 
aktuelle Migrationslage bringt die Kom-
munen auch an ihre Belastungsgrenze 
hinsichtlich der finanziellen Möglichkei-
ten. Der Bund unterstützte im Jahr 2022 
Länder und Kommunen mit rund 3,8 Mrd. 
EUR und stellte im Jahr 2023 rund 3,75 
Mrd. EUR für Unterbringung, Betreuung 
und Integration zur Verfügung. Für 2024 
ist eine Weiterentwicklung der Migrati-
onspauschale zu einer Pro-Kopf-Pau-
schale (7.500 Euro pro Erstantrag) verein-
bart, die ebenfalls keinesfalls 
auskömmlich Mehrausgaben der Kom-
munen abdeckt.

Nicht hilfreich ist, dass die Ampel 
offensichtlich weiterhin nicht gewillt ist, 
zur vollständigen Übernahme der Kosten 
der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge 
zurückzukehren. Auch bleibt weiterhin 
die besondere kommunale Belastung 
durch unbegleitete Minderjährige: Diese 
haben einen erhöhten Betreuungsbedarf, 
der unter unionsgeführten Bundesregie-
rungen durch eine Zusatzpauschale ent-
sprechend kompensiert worden ist. Dies 
lehnt die Ampel weiterhin ab.

Der Verweis der Bundesregierung auf 
satte Überschüsse der Kommunen als 
Begründung für die Verweigerung einer 
langfristig tragfähigen Kompensation 
flüchtlingsbedingter Mehreinnahmen 
dürfte mit Blick auf die Ergebnisse 2023 
ins Leere laufen. Die Kommunen haben 
das Jahr mit einem satten Defizit abge-

schlossen und Überschüsse sind bei den 
Kommunen mittelfristig nicht mehr zu 
erwarten.

Das Ergebnis der MPK mit dem Bun-
deskanzler am 6. März 2024 war für die 
Kommunen enttäuschend: Dass sich Bun-
deskanzler Scholz mit den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Län-
der zu einer Migrations-MPK trifft, um zu 
wiederholen, was man schon im vergan-
genen Jahr vereinbart hatte, ist ein 
Armutszeugnis. Dass von den Vereinba-
rungen aus dem vergangenen Jahr kaum 
etwas so umgesetzt worden ist, dass es 
tatsächlich wirkt und insbesondere die 
Kommunen entlastet, lässt die Realitäts-
verweigerung der Bundesregierung 
erkennen. Die Behauptung des Bundes-
kanzlers, alles sei abgearbeitet, erweist 
sich nicht ansatzweise als haltbar. Wenn 
überhaupt agiert die Bundesregierung 
allenfalls halbherzig.

Schon die Ergebnisse der Bund-Län-
der-Vereinbarung vom Mai und Novem-
ber 2023 haben für die Kommunen mehr 
Schatten als Licht: Die Einigung auf Ver-
fahrensbeschleunigungen und Maßnah-
men, den Zuzug durch Grenzkontrollen 
und Verfahren in Drittstaaten zu reduzie-
ren, sind nicht der erforderliche große 
Wurf. Zudem können sie nur wirken, 
sofern sie konsequent umgesetzt werden. 
Diese Konsequenz lässt die Bundesregie-
rung missen. Vorhaben werden nur 
zögerlich und zum Teil nach unnötigen 
Querschüssen aus den eigenen Reihen – 
wie bei der Einführung der Bezahlkarte im 
Asylbewerberleistungssystem – auch 
deutlich verzögert umgesetzt.

Kommunale Selbstverwaltung – Immer 
neue Aufgaben für die Verwaltung vor 
Ort

Es soll keiner sagen, die Ampelkoali-
tion denke nicht an die Kommunen. 
Zumindest bei der Erfindung neuer Auf-
gaben für die Kommunen stehen diese im 
Mittelpunkt bundespolitischen Wirkens. 
Offensichtlich besteht in der Bundesre-
gierung der Eindruck, dass Kommunalver-
waltungen noch nicht ausgelastet seien. 
Sei es die Änderung personenstands-
rechtlicher Vorschriften oder die Selbst-
bestimmung in Bezug auf den Geschlecht-
seintrag, die Erhöhung und Ausweitung 
des Wohngeldes, die Kontrolle der Canna-
bis-Freigabe, oder die anstehende Wär-
meplanung - alles wird bei den Kommu-
nen abgeladen. Wie das bei der aktuellen 
Fachkräftesituation und zusätzlich zu den 
bereits bestehenden Aufgaben überhaupt 
erreicht werden kann, spielt für die Koali-
tionäre keine Rolle. Im Gegenzug erfolgen 
mit Änderungen des Raumordnungsge-

setzes oder dem Bundes-Klimaanpas-
sungsgesetz Eingriffe in die kommunale 
Selbstverwaltung. Beim Digitalpakt war-
ten die Kommunen bislang vergeblich auf 
die angekündigte Fortsetzung. Das Start-
chancen-Programm startet verspätet und 
verpasst Chancen.

Fazit – Ampelkoalition erreicht selbst-
gestecktes Ziel nicht

Die Ampelkoalition hat sich in ihrem 
Koalitionsvertrag das Ziel gesteckt, leis-
tungsfähige Kommunen mit einem hohen 
Maß an Entscheidungsfreiheit vor Ort zu 
erreichen. Bereits bei der Bewertung des 
Koalitionsvertrags bestand die Sorge, dass 
die Bundesregierung gerne wohlgewählte 
Worte nimmt, aber die Schwierigkeit im 
Detail stecken wird. Die kommunale Zwi-
schenbilanz der 20. Wahlperiode lässt 
auch nach zweieinhalb Jahren erkennen: 
Es gelingt der Bundesregierung mit den 
bislang auf den Weg gebrachten Maßnah-
men nicht, die Leistungsfähigkeit der 
Kommunen zu steigern und deren Ent-
scheidungsfreiheit vor Ort zu verbessern 
sowie die öffentliche Daseinsvorsorge zu 
stützen und einen Beitrag zu gleichwerti-
gen Lebensverhältnissen zu leisten. Zent-
ralistische Bundesvorgaben bis auf die 
örtliche Ebene, Gängelung über Nischen-
förderprogramme, die kommunale 
Finanzlage schwächen, die kommunale 
Selbstverwaltung bei entscheidenden 
Weichenstellungen für die Zukunft ein-
schränken, den Kommunen immer mehr 
Aufgaben übertragen und ihnen den 
gebührenden Respekt vorenthalten: Das 
sind keine Mittel, das selbstgesteckte Ziel 
zu erreichen.

Hinzukommt ein zurückhaltendes Maß 
an Respekt im Umgang mit den Kommu-
nen. Dies spiegelt sich nicht nur in ver-
weigerten Krisen-Gipfeln wider, sondern 
auch im regelmäßigen Umgang miteinan-
der im Rahmen der Gesetzgebung. Immer 
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Demokratie lebt vom Herzblut der Beteiligten
Wir brauchen Verständnis, dass Engagement wertgeschätzt wird

Der Deutsche Bundestag hat Mitte 
Mai in einer Aktuellen Stunde über 
die Bedrohung unserer Demokratie 
durch Gewalt gegen Ehrenamt, Politik 
und Einsatzkräfte debattiert.

In ihrem Debattenbeitrag hat die 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalolitik der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion Petra NIcolaisen 
betont: „Demokratie lebt vom Herz-
blut und der Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger. Das gilt insbesondere 
für unsere Kommunen als Keimzelle 
unserer Demokratie. Wenn Men-
schen, die sich ehrenamtlich für das 
Gemeinwohl engagieren, in Angst 
leben müssen oder gar deshalb auf ihr 
Engagement verzichten, dann läuft 
etwas gewaltig schief in diesem Land.“

Und dabei gehe es nicht nur um 
Berufspolitiker, sondern um ehren-
amtliche Kommunalpolitiker, die ihre 
Aufgabe gerne erfüllen, die sich gerne 
für ihre Mitmenschen einsetzen und 

die sich gerne in den Dienst unserer 
Nation stellen – unentgeltlich und 
mit Leidenschaft, so Nicolaisen. 
Gewalt gegen Ehrenamt, Politik und 
Einsatzkräfte sei nicht nur ein sicher-
heitspolitisches Problem – es sei ein 
gesellschaftliches Problem mit Folgen 
für unsere innere Sicherheit. 

Nicolaisen fordert einen überpar-
teilichen Schulterschluss, um mit 
präventiven Maßnahmen auch Kom-
munalpolitiker besser zu schützen: 
„Wir müssen stärker als bislang auch 
uns stattdessen auf präventive Maß-
nahmen konzentrierenin den Blick 
nehmen. Unsere Fraktion hat bereits 
vor einigen Monaten eine Kleine 
Anfrage an die Bundesregierung 
gestellt, um umfassende Informatio-
nen über die zunehmende Gewalt 
gegen Angehörige des öffentlichen 
Dienstes zu erhalten und darauf auf-
merksam zu machen – selbstver-
ständlich lässt sich dieser Personen-
kreis auch auf Mandatsträger und 

Ehrenamtliche erweitern. Wir verfol-
gen schon seit geraumer Zeit dieses 
drängende Problem anzugehen und 
suchen wirksame Lösungen. 

Wir alle kennen Engagierte aus 
unseren Reihen, die Gewalt gegen die 
eigene Person erfahren haben. Ihnen 
zu helfen, muss überfraktionelle Auf-
gabe sein. Es liegt in unser aller Ver-
antwortung, gemeinsam gegen die 
Bedrohungen von Amtsträgern, Man-
datsträgern und Einsatzkräften vorzu-
gehen. Wir brauchen wieder ein 
gesellschaftliches Verständnis, dass 
Engagement wertgeschätzt wird.

Unsere Republik lebt doch von 
Menschen, die sich einbringen, die 
Verantwortung übernehmen und die 
sich vor allem nicht einschüchtern 
lassen. An genau diese Menschen in 
der Stadt, auf dem Land und in den 
Kommunen richtet sich mein Dank. 
Ohne Ihr Engagement würde unsere 
Demokratie nämlich keinen einzigen 
Tag überleben.“

Zahlen spiegeln die Vergangenheit
Wohnungsfertigstellungen 2023 sind kein Grund zur Entwarnung
Das Statistische Bundesamt hat am 
23. Mai 2024 die Fertigstellungszah-
len im Wohnungsbau für das Jahr 
2023 veröffentlicht. Demnach wur-
den 294.400 neue Wohnungen 
gebaut, etwa 0,4 Prozent weniger als 
im Vorjahr. Der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Jan-Marco Luczak ver-
weist darauf, dass die Zahlen nichts 
über die aktuelle Lage auf dem Woh-
nungsbaumarkt aussagen:

„Deutschland ist in der größten 
Wohnungsbaukrise seit Jahrzehnten. 

Daran ändern die Fertigstellungszah-
len für 2023 nichts. Sie spiegeln ledig-
lich die Vergangenheit, denn da geht 
es um Projekte, die vor drei bis vier 
Jahren, also unter ganz anderen Rah-
menbedingungen begonnen wurden.

Heute kämpfen die Unternehmen 
mit stark gestiegenen Kosten und Zin-
sen und die Ampel hat ein funktionie-
rendes Fördersystem chaotisiert und 
eingedampft. Zudem haben SPD, 
Grüne und FDP die Baukosten durch 
immer strengere Standards in die 

Höhe getrieben. Wer wissen will, wie 
die Lage heute ist, guckt auf die Bau-
genehmigungen und die Bauanträge. 
Beide sind dramatisch eingebrochen. 
Für die Zukunft verheißt dies nichts 
Gutes.

Bauen ist in Deutschland schlicht 
zu teuer. Wohnen wird so unbezahl-
bar. Das Bauordnungsrecht muss radi-
kal entschlackt und Genehmigungs-
prozesse digitalisiert und 
beschleunigt werden. Wir brauchen 
eine verlässliche Förderung von wirt-

wieder sind Fristen zur Abgabe von Stel-
lungnahmen kommunal relevanter Bun-
desgesetze so kurz bemessen, dass eine 
angemessene Bewertung nicht möglich 
gewesen ist. In der Beantwortung einer 
Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion räumt die Bundesregierung 
ein: „In den Ausnahmefällen, in denen 
Beteiligungen mit kurzer Fristsetzung 
erfolgen, ist dies der Eilbedürftigkeit der 
Gesetzgebungsvorhaben geschuldet. Die 
Ressorts haben oft selbst nur sehr knappe 
Fristen für die Erstellung oft komplexer 
Entwürfe.“ (BT-Drucksache 20/4405). 

Beim Gesetz zur Befreiung junger Men-
schen von den Kosten in der Kinder- und 
Jugendhilfe betrug die Frist immerhin 
noch 47 Stunden – bei der Reform des 
Wohngeldes, die zu einer erheblichen 
Verwaltungsbelastung führen wird, nur 
noch 24 Stunden – ebenso bei der Reform 
des Straßenverkehrsgesetzes. Die beson-
dere Eilbedürftigkeit ist bei keinem der 
Vorhaben erkennbar gewesen. Offen-
sichtlich ist die Bundesregierung an einer 
offenen Stellungnahme derer, die ihre 
Gesetze umsetzen und Standardsetzun-
gen erfüllen müssen, nicht interessiert. 

Dieser Umgang miteinander zeugt von 
Respektlosigkeit.

Auch nach zweieinhalb Jahren ist deut-
lich erkennbar: Die Zeiten, in denen sich 
die Kommunen auf den Bund als ihren 
starken Partner verlassen konnten, sind 
seit dem Ende der unionsgeführten Bun-
desregierung vorbei.

Eine ausführliche kommunalpolitische 
Zwischenbilanz ist unter https://www.
cducsu.de/fraktion/arbeitsgemeinschaft-
kommunalpolitik#documents zu finden.
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schaftlichen vernünftigen Energieef-
fizienzstandards. Auch bei den sons-
tigen Baustandards wie zum Beispiel 

dem Trittschall muss es 
nicht immer der Gold-
standard mit dem Sah-
nehäubchen sein. Wir 
brauchen einen klaren 
und rechtssicheren Rah-
men, mit dem wir einfa-
cher und damit auch 
günstiger bauen können. 
Deswegen müssen wir 
endlich beim Gebäude-
typ E vorankommen. Das 
haben Kanzler und Bau-
ministerin beim Baugip-
fel im September letzten 
Jahres versprochen. Von 
den 14 Maßnahmen ist 
bislang aber nichts von 
Substanz umgesetzt. Die 
Ampel streitet und strei-
tet und kommt nicht 
voran. Der Kanzler und 
die Bauministerin wer-
den ihrer Verantwortung 
nicht gerecht.“

Nach Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamtes sind im März 
diesen Jahres 24,6 Prozent bzw. 6.000 

Beugenehmigungen weniger als im 
März 2023 erteilt worden. Im Ver-
gleich zum März 2022 ist die Zahl der 
Baugenehmigungen sogar um 46,9 
Prozent bzw. 16.300 Wohnungen 
gesunken.

Der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Ulrich Lange fordert, den Totalcrash 
beim Wohnungsbau zu verhindern: 
„Die Zahl der Baugenehmigungen ist 
weiter auf dem Sinkflug. Wir können 
von Glück sagen, wenn es nicht noch 
zum Totalcrash kommt. Das wird 
nämlich passieren, wenn Bauminis-
terin Geywitz und ihre Regierung 
nicht bald umsteuern und Maßnah-
men ergreifen, die das Ruder herum-
reißen. Bisher gab es dazu außer hei-
ßer Luft und selbstverursachten 
Schäden nichts von der Ampel. So 
wird Frau Geywitz als Bruchpilotin 
enden. Dabei wäre es schnell möglich, 
den Wohnungsbau wieder zum Sie-
gerflieger zu machen, zum Beispiel 
mit realistischen Effizienzstandards 
und auskömmlichen, vernünftig kon-
zipierten Förderprogrammen.“
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Kommunalpolitische Tagung
Erfolgreiche Nachhaltigkeitspolitik nur mit starken Kommunen
Die Arbeitsgemeinschaft Kommunal-
politik und die kommunalpolitischen 
Sprecherinnen und Sprecher der 
Landtagsfraktionen von CDU und CSU 
haben sich am 20./21. Juni 2024 im 
Rheinisch Bergischen Kreis zur Klau-
sur- und Sprechertagung getroffen.

Im Mittelpunkt des zweitätigen 
Treffens standen aktuelle Herausfor-
derungen der Kreislaufwirtschaft 
sowie der kommunalen Energie- und 
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Mobilitätstransformation. Auf dem 
Programm standen neben dem Aus-
tausch mit der nordrhein-westfäli-
schen Kommunalministerin Ina 
Scharrenbach sowie mit dem Landrat 
des Rheinisch Bergischen Kreises Ste-
phan Santelmann, ein Informations-
besuch des Projektstandortes :meta-
bolon am Entsorgungszentrum Leppe 
sowie der Austausch mit Vertretern 
der RheinEnergie AG, der Regional-

verkehr Köln GmbH und des VKU.

Deutlich wurde, dass eine erfolg-
reiche Nachhaltigkeitspolitik nur mit 
starken Kommunen möglich ist. Dies 
ist auch in der „Bergisch Gladbacher 
Erklärung“ festgehalten worden.
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Bergisch Gladbacher Erklärung
Erfolgreiche Nachhaltigkeitspolitik nur mit starken Kommunen
Gemeinsame Entschließung der 
Arbeitsgemeinschaft Kommunal-
politik der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag und der 
kommunalpolitischen Sprecherin-
nen und Sprecher der Landtags-
fraktionen von CDU und CSU

Seit vielen Jahren treibt Deutsch-
land eine nachhaltige Entwicklung 
auf lokaler, nationaler und internatio-
naler Ebene erfolgreich voran. Vor-
aussetzung für das Erreichen der Ziele 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie Deutschlands sind starke Kommu-
nen.

Die kommunalpolitischen Spre-
cher der Landtagsfraktionen von CDU 
und CSU und Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaft Kommunalpolitik der 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag haben im Rahmen einer 
gemeinsamen Klausurtagung am 
20./21. Juni 2024 folgende Erklärung 
beschlossen:

Von der Abfallentsorgung zur 
Kreislaufwirtschaft – Kommunen 
als entscheidende Akteure

Die Kreislaufwirtschaft ist ein zen-
traler Beitrag zu mehr Umwelt- und 
Klimaschutz. Die positiven Beiträge 
einer funktionierenden Kreislauf-

w i r t -
s c h a f t 
für eine 
n a c h -
h a l t i g e 
E n t -
w i c k -
l u n g 
s i n d 
u n b e -
stritten: 
Sie ver-
r i n g e r t 
den Ein-
satz von 
n a c h -
w a c h -
senden 
s o w i e 
endlichen Ressourcen, reduziert 
Treibhausgasemissionen, regt Inno-
vationen an, verringert die Abfall-
menge und bietet Unternehmen die 
Chance auf Wettbewerbsvorteile, oft 
fest eingebettet in kommunale Struk-
turen. Der weitere Ausbau der Kreis-
laufwirtschaft und der Ressourcenef-
fizienz ist ein zentrales 
umweltpolitisches Handlungsfeld. 
Das ist nicht nur ökologisch sinnvoll, 
sondern wirtschaftlich geboten. Ein 
schonender und gleichzeitig effizien-
ter Umgang mit natürlichen Ressour-

cen ist bedeutsam für 
eine nachhaltig wirt-
schaftende Gesell-
schaft. Um diese Vor-
teile auch für die 
Zukunft zu sichern, ist 
der rechtliche Rahmen 
für die Kreislaufwirt-
schaft konsequent wei-
terzuentwickeln und 
die Sammel- und Ver-
wertungsquoten unter-
schiedlicher Abfallar-
ten zu erhöhen. 
Wichtig sind auch Rah-
menbedingungen, die 
Innovationen in Sam-
mel-, Sortier- und Auf-
bereitungstechnolo-
gien fördern und so 
w i e d e r e i n s e t z b a r e 
Sekundärrohstoffe zu 
gewinnen, die am 
Markt gegenüber Pri-
märmaterialien beste-
hen. Kreislaufwirt-
schaft beginnt beim 

Produktdesign. Für die Entwicklung 
entsprechender Konzepte sollten 
stärkere Anreize geschaffen werden, 
sodass Kosten der späteren Entsor-
gung und für den späteren Ressour-
ceneinsatz von Anfang an eingeplant 
werden.

CDU und CSU sprechen sich für 
eine verbindende Kreislaufwirtschaft 
aus, in der private und öffentlich-
rechtliche Entsorger gemeinsam agie-
ren. Die Kommunen sind als Träger 
der Abfallentsorgung eine wichtige 
Säule der Kreislaufwirtschaft und 
sichern eine umweltgerechte Wieder-
verwertung aber auch Entsorgung. 
Zum Beispiel bei der Behandlung von 
Restabfällen erfolgt diese durch Müll-
verbrennung. Unbehandelte Sied-
lungsabfälle gehören europaweit 
nicht auf Deponien. 

Die Anerkennung der Wärme aus 
der Müllverbrennung als „unvermeid-
bare Abwärme“ (GEG, WPG), die für 
die Fernwärme genutzt werden kann, 
ist zu begrüßen. Neben der Müllver-
meidung und -trennung inkl. Recyc-
ling gibt es bei der Lagerung des dann 
noch verbleibenden Restabfalls keine 
Alternative zur Müllverbrennung. 
Daher ist zu bezweifeln, inwiefern die 
Einbeziehung der thermischen Abfall-
behandlung in das Brennstoffemissi-
onshandelsgesetz (BEHG) eine Len-
kungswirkung in manchen Bereichen 
entfalten kann, beispielsweise bei 
gefahrenstoffbelasteten Sonderabfäl-
len, für die es keine Alternative zur 
Verbrennung gibt, oder auch bei 
Mehrfamilienhäusern, die Pauschal-
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preise für die Abfallentsorgung zah-
len. Ein nationaler CO2-Preis bedeu-
tet hier aber auch steigende 
Müllgebühren und damit eine Mehr-
belastung für Bürger und Unterneh-
men, ohne dass diese an einer ande-
ren Stelle kompensiert wird. Das 
beschädigt die Akzeptanz für den 
Emissionshandel in der Bevölkerung. 
Der nationale Alleingang bedeutet 
aber auch einen hohen bürokrati-
schen Aufwand und mangelnde Pla-
nungssicherheit für Unternehmen 
aufgrund der Tatsache, dass im Zuge 
der Aufnahme der Abfallverbrennung 
in den europäischen Emissionshan-
del voraussichtlich ab dem Jahr 2028 
die Anlagenbetreiber bald erneut mit 
einer Umstellung von Regelungen 
und Berichtspflichten rechnen müs-
sen. Statt mit einem nationalen 
Alleingang Verbraucherinnen und 
Verbraucher über steigende Abfallge-
bühren mit Milliardensummen und 
Unternehmen mit zusätzlicher Büro-
kratie und mangelnder Planungssi-
cherheit für die kommenden Jahre zu 
belasten, wäre es zielführender, den 
Anwendungsbereich des CO2-Emissi-
onshandels sowie entsprechende 
gesetzliche Rahmenbedingungen 
europaweit einheitlich und schnellst-
möglich zu definieren und in diesem 
Zusammenhang die Müllverbren-
nung als unvermeidbaren CO2-Aus-
stoß vom Emissionshandel auszu-
nehmen, solange nicht alternative 
Optionen wie die eines Carbon-
Managements dieser Restemissionen 
verfügt ist.

Klimafreundliches und 
verlässliches Mobili-
tätsangebot für Stadt und 
Land

Mobilität deckt ein 
Grundbedürfnis der Men-
schen ab. Die Sicherung der 
Mobilität als Kombination 
verschiedener Verkehrsan-
gebote unter Einschluss des 
motorisierten Individual-
verkehrs ist eine wichtige 
Säule zur Erreichung und 
Sicherung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse. Insbe-
sondere in ländlichen Räu-
men ist der motorisierte 
Individualverkehr ein zent-
raler Bestandteil nachhalti-
ger Mobilität. Daher darf 
Mobilität nicht ausschließ-
lich aus der großstädtischen 
Perspektive geplant und 
diskutiert werden. Viel-
mehr müssen auch die 

Belange ländlicher Räume und die 
Entwicklungsbedarfe der dortigen 
Kommunen berücksichtigt werden.

Angesichts hoher Emissionswerte 
im Verkehrsbereich erfordert der vor-
herrschende Handlungsdruck Maß-
nahmen, um die nationalen Klima-
ziele auch in diesem Sektor zu 
erreichen. Der stärkere Ausbau des 
ÖPNV/SPNV und die Umstellung des 
ÖPNV auf alternative Antriebstechno-
logien sind ein wichtiger Beitrag, 
Mobilität klimaschonender zu gestal-
ten. Neben rein batteriegestützten 
elektrischen Antrieben kommt der 
Nutzung von Wasserstoff, E-Fuel oder 
anderen synthetischen Kraftstoffen 
als Alternative zum Diesel eine große 
Bedeutung zu – insbesondere mit 

Blick auf den ÖPNV jenseits städti-
scher Ballungszentren. Die Entschei-
dung, welche Technologien einge-
setzt werden, sollte der jeweiligen 
Kommune überlassen bleiben, wobei 
Aspekte der Wirtschaftlichkeit und 
der ausreichenden lokalen Verfügbar-
keit zu berücksichtigen sind. 

Vor dem Hintergrund des Fachkräf-
temangels sind Innovationen in und 
der Einsatz von selbstfahrenden Fahr-
zeugen zu fördern, um den ÖPNV in 
dieser Qualität und der Fläche auch 
dauerhaft anbieten zu können. Neue 
Ansätze sollen vermehrt Anwendung 
finden, wie beispielweise On-
Demand-Angebote (Rufbusse) oder 
Mobilitätsstationen. Sollte das 
Deutschlandticket weitergeführt wer-
den, ist für eine langfristige Finanzie-
rung zu sorgen.

Private und öffentliche Infrastruk-
turinvestitionen für die Energie- 
und Wärmeversorgung von mor-
gen

Kommunen und ihre Unterneh-
men sollen einen wesentlichen Bei-
trag zur Erreichung der Klimaneutra-
lität leisten. Damit die Kommunen 
von morgen lebenswert bleiben, müs-
sen sie heute in zukunftsfeste Infra-
strukturen der Daseinsvorsorge inves-
tieren. Ein besonders hohes 
Investitionsvolumen erfordert die 
Transformation zur Klimaneutralität. 
Denn hierfür sind milliardenschwere 
Investitionen in die Infrastruktur, 
insbesondere in den Energiesektor 
notwendig. Dazu gehören beispiel-
weise der Ausbau der Strom- und Wär-
menetze, soweit eine Nutzung der 
vorhandenen Gasnetze mit klimaneu-
tralen Gasen wie beispielsweise syn-
thetischem Methan nicht möglich ist 
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die Umstellung der Gas- in Wasser-
stoffnetze und schließlich neue Lad-
einfrastruktur für E-Fahrzeuge. Mit 
dieser Arbeit leisten kommunale 
Unternehmen Pionierarbeit. Es ist 
wichtig, die unmittelbaren Auswir-
kungen auf die Kommunalfinanzen 
zu beachten. Denn noch haben die 
Stadtwerke gute Bonitäten, aber für 
die notwendigen Investitionen benö-
tigen sie geschätzt vier bis fünf Mal 
mehr Eigenkapital, wenn sie das deut-
lich erhöhte Investitionsvolumen 
stemmen sollen. Aber auch das allein 
wird nicht ausreichen. Weitere Finan-
zierungsinstrumente werden nötig 
sein.

Zur Sicherung der anstehenden 
Investitionen muss die kommunale 
Finanzlage insgesamt in den Blick 
genommen werden. 

Keine kommunale Nachhaltig-
keitspolitik ohne ausreichende 
Finanzausstattung

Die Kommunen benötigen zur 
Regelung aller Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft nicht nur 
eine aufgabenangemessene aus-
kömmliche Finanzausstattung, son-
dern im Sinne der grundgesetzlich 
garantierten kommunalen Selbstver-
waltung auch eine sogenannte „freie 
Spitze“ für die Finanzierung freiwilli-
ger Leistungen. 

Die Regierungsfraktionen haben 
im März 2024 angekündigt, dass noch 
vor der Sommerpause seitens des 
Bundesfinanzministeriums eine grö-
ßere Fachkonferenz zur Diskussion 

einer nachhaltigen Finanzierung für 
die kommunale Ebene durchgeführt 
werden solle. Es war längst überfällig, 
dass die Ampelkoalition die Finanzie-
rung der kommunalen Ebene in den 
Blick nimmt. Wichtig ist, dass die 
Ampel hierzu auch ins Handeln 
kommt und es nicht wieder nur bei 
Ankündigungen bleibt. Die dramati-
sche Finanzlage der Kommunen 
macht deutlich, dass diese eine ver-
lässliche Finanzplanung brauchen. 
Dafür müssen sich Bund, Länder und 
Kommunen auf eine zukunftsfeste 
Ausgestaltung der Kommunalfinan-
zen verständigen. Das umfasst auch 
eine Konsolidierung der stark ange-
wachsenen Aufgabenlast sowie der 
Förderlandschaft.

Vor dem Hintergrund der Zielstel-
lung gleichwertiger Lebensverhält-

nisse geht es bei der Neuausrichtung 
zukunftsfähiger Kommunalfinanzen 
auch darum, strukturelle Unter-
schiede zwischen den Kommunen zu 
berücksichtigen und auszugleichen. 
Ziel zukunftsfähiger krisensicherer 
Kommunalfinanzen sollte sein, die 
Einnahmebasis der Kommunen zu 
stärken, um eine stabile und weniger 
schwankungsanfällige Finanzlage zu 
gewährleisten.

Neben bundesseitig umsetzbaren 
Ansätzen zur strukturellen Stärkung 
der Kommunalfinanzen besteht die 
Erwartung an die Länder, dass diese 
ihrer Verantwortung für eine aus-
kömmliche Finanzausstattung der 
Kommunen nachkommen.

v.l.n.r.: Ingbert Liebing (VKU), Petra Nicolaisen MdB, Stefan Segbers (RheinEnergie), 
Landrat Stephan Santelmann, Dr. Marcel Frank (RVK) Fo
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Konferenz des BMF darf keine Eintagsfliege sein
AG Kommunalpolitik bringt sich in Diskussionsprozess ein
Das Bundesfinanzministerium hat 
am 5. Juli 2024 zu einer Konferenz zur 
Diskussion einer nachhaltigen Finan-
zierung für die kommunale Ebene 
eingeladen.

Die Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft Kommunalpolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Petra 
Nicolaisen betont die Notwendigkeit 
einer verlässlichen Finanzplanung 
der Kommunen: „Die dramatische 
Finanzlage der Kommunen zeigt 
deutlich, dass diese eine verlässliche 
Finanzplanung brauchen. Dafür müs-
sen die Kommunalfinanzen zukunfts-

fest ausgestaltet werden. Wir hoffen, 
dass die Veranstaltung im Bundesfi-
nanzministerium keine Eintagsfliege 
ist, und werden uns mit Ideen und 
Überlegungen in die weitere Diskus-
sion einbringen. Die Arbeitsgemein-
schaft Kommunalpolitik diskutiert 
seit vergangenem Jahr potenzielle 
Handlungsoptionen.

Dabei geht es unter anderem um 
die zukunftsfeste Gestaltung der 
Gewerbesteuer und darum, beste-
hende Standards auf den Prüfstand zu 
stellen, um Kommunen bei der 
Umsetzung von Bundesvorgaben zu 

entlasten. Es geht auch um eine Lich-
tung des Förderdschungels, um 
dadurch freiwerdende Finanzmittel 
effizienter einsetzen zu können. 
Schließlich geht es insbesondere 
auch darum, das Prinzip „Wer 
bestellt, bezahlt“ konsequent einzu-
halten, wie es auch im Grundsatz-
programm der CDU aufgenommen 
worden ist.

Die kommunale Selbstverwaltung 
dient dem Aufbau der Demokratie 
von unten nach oben. Starke Kom-
munen bedeuten daher eine starke 
Demokratie und einen starken Staat.“
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Europa fängt in der Gemeinde an

Ausgewählten Gemeinderatsmit-
glieder arbeiten in einem Netzwerk 
an EU Themen.

Das Projekt „Europa fängt in der 
Gemeinde an“ vermittelt eine Part-
nerschaft zwischen der europäischen 
und der lokalen Ebene. Die Kommis-
sion hat die lokalen Behörden aufge-
rufen, sich für die Teilnahme am 
Netzwerk zu bewerben.

Der Bewerbungsvorgang ist ein-
fach: Ausfüllen des Bewerbungsfor-
mulars, Unterschrift des designierten 
Gemeinderatsmitglieds und des 
gesetzlichen Vertreters der Gemeinde 
und abschicken.

Das Netzwerk arbeitet eng mit dem 
Europäischen Parlament und dem 
Europäischen Netz der regionalen 
und lokalen EU-Beauftragten des 
Ausschusses der Regionen zusam-
men.

 » Webseite https://t1p.de/d2rp9

 » Häufig gestellte Fragen https://t1p.
de/aiqkw

 » Mitglieder und Partner https://t1p.
de/a6155

 » Bewerbungsformular https://t1p.
de/l56fk

Fahrradverkehr - Europäische 
Erklärung

In ganz Europa soll der Radverkehr 
gefördert werden. Dafür haben sich 
Vertreter der EU–Institutionen am 3. 
April 2024 in einer Europäischen 
Erklärung zum Radverkehr ausge-
sprochen. In der Präambel wird zwar 
betont, dass diese Erklärung nicht 
rechtsverbindlich ist, aber zugleich 
hervorgehoben, dass diese Erklärung 
den politischen Willen der EU dar-
stellt, die darin enthaltenen Grund-
sätze zu fördern und umzusetzen.

So soll der Radverkehr in der Mobi-
litätspolitik auf allen Ebenen der Ver-
waltung und Finanzierung berück-
sichtigt werden u.a. der 
Verkehrsplanung, der Zuweisung von 
Räumen, der Sicherheitsvorschriften 
und einer angemessenen Infrastruk-
tur. Zusätzlich zu einer sichereren 
Infrastruktur wie - möglichst nach 
neu zu entwickelnden Normen - 

getrennten Radwegen und sicheren 
Parkplätzen sollten Straßenverkehrs-
sicherheitspläne und -strategien, 
sowohl für Radfahrer als auch für 
motorisierte Fahrzeuge und Fahrer 
gelten.

Als Kompass für künftige Strate-
gien und Initiativen enthält die Euro-
päische Erklärung für die künftige 
EU-Politik für den Radverkehr kon-
krete Aussagen zu einer gemeinsa-
men politischen Verpflichtung u.a.

• zum deutlichen Ausbau der siche-
ren und kohärenten Fahrradinfra-
struktur in ganz 
Europa;

• Erhöhung des Sicher-
heitsniveaus, indem 
Radfahrern und 
anderen ungeschütz-
ten Verkehrsteilneh-
mern ausreichend 
Platz eingeräumt 
wird, insbesondere 
ggf. durch die räumli-
che Trennung von 
Radwegen vom moto-
risierten Verkehr oder 
durch die Gewähr-
leistung sicherer 
Geschwindigkeiten 
im Mischverkehr;

• auf die Schaffung 
eines kohärenten 
Radwegenetzes in 
den Städten hinzuar-
beiten und die Ver-
bindungen zwischen 
vorstädtischen und 

ländlichen Gebieten und den Stadt-
zentren, einschließlich Rad-
schnellwegen, zu verbessern;

• Bereitstellung sicherer Fahrradab-
stellplätze in städtischen und länd-
lichen Gebieten, einschließlich an 
Bahnhöfen, Busbahnhöfen und 
Mobilitätsknotenpunkten;

• Förderung des Einsatzes von Lade-
punkten für E-Bikes in der Stadt-
planung und auf Fahrradstellplät-
zen.

• Bereitstellung von technischer 
Unterstützung und Finanzmitteln 
zur Unterstützung der Entwick-
lung und Umsetzung von Radver-
kehrsstrategien und radbezogenen 
Investitionen, auch über die ein-
schlägigen EU-Instrumente und 
unter den darin festgelegten Bedin-
gungen;

• Verbesserung der Sicherheit an 
öffentlichen Fahrradabstellplätzen 
und verstärkte Anstrengungen zur 
Bekämpfung des Fahrraddieb-
stahls;

• Unterstützung des Fahrraddienst-
leistungssektors, einschließlich 
der kreislauforientierten Nutzung 
von Fahrrädern (Wiederverwen-
dung, Reparatur und Vermietung);

EU-Kommunal
Informationen der EVP-Fraktion aus dem Europäischen Parlament
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• Förderung und 
Umsetzung multi-
modaler Lösungen 
in städtischen, vor-
städtischen und 
ländlichen Gebieten 
sowie für Langstre-
ckenfahrten durch 
die Schaffung von 
mehr Synergien zwi-
schen dem Radver-
kehr und anderen 
Verkehrsträgern, z. B. 
durch die Ermögli-
chung der Beförde-
rung von mehr Fahr-
rädern in Bussen 
und Bahnen und die 
Bereitstellung von 
sichereren Abstell-
flächen für Fahrräder 
an Bahnhöfen und Mobilitätskno-
tenpunkten;

• Unterstützung von Bike-Sharing-
Systemen als Lösung für den 
Zugang zu öffentlichen Verkehrs-
mitteln auf der ersten und letzten 
Meile;

• Ermutigung von Unternehmen, 
Organisationen und Einrichtun-
gen, den Radverkehr durch Mobili-
tätsmanagementprogramme wie 
Anreize für den Weg zur Arbeit mit 
dem Fahrrad, die Bereitstellung 
von Dienstfahrrädern, angemes-
sene Fahrradabstellplätze und 
-einrichtungen sowie die Nutzung 
von fahrradbasierten Lieferdiens-
ten zu fördern.

Der Radverkehr umfasst nach der 
Erklärung eine breite und dynami-
sche Palette von Straßenfahrzeugen 
mit menschlicher Kraft, darunter 
Fahrräder für verschiedene Gelände, 
Lastenräder, Fahrräder für den Trans-
port von Kindern, Fahrräder für Men-
schen mit Behinderungen, Trikes, Lie-
geräder, Velomobile, Tandems, 
E-Bikes und Fahrradanhänger.

 » Pressemitteilung https://t1p.
de/77y2x

 » Erklärung https://t1p.de/14qik

Gemeinschaftsaufgabe - GRW-
Reform

Mit der GRW-Reform sind EU-Vor-
gaben für beihilferechtliche Spiel-
räume und Verbesserungen ins deut-
sche Recht umgesetzt worden.

Dabei handelt es sich insbesondere 
um EU-Vorgaben der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung und 

der De-minimis-Verordnung. Die 
Umsetzung der GRW-Reform ist zum 
1. Januar 2024 erfolgt, mit den grund-
legenden Veränderungen des Koordi-
nierungsrahmens der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Reform). 
Die Anpassung an die optimale Nut-
zung der beihilferechtlichen Spiel-
räume betreffen u.a. die

• Anmeldeschwellen,

• Schwelle zur Veröffentlichungs-
pflicht von Informationen über 
Einzelbeihilfen,

• Förderhöchstsätze,

• Vorgaben zur Ermittlung der för-
derfähigen Kosten,

• Fördermöglichkeiten für beson-
dere Investitionsvorhaben zur 
Beschleunigung der Transforma-
tion hin zu einer klimaneutralen 
und nachhaltigen Wirtschaft (nach 
Artikel 36, 38 und 41 AGVO),

• der Fördervorgaben für Innovati-
onscluster (auf Basis Artikel 27 der 
AGVO),

• der Fördermöglichkeiten für Ener-
gieinfrastrukturen (auf Grundlage 
Artikel 48 AGVO).

• Erweiterung der Fördermöglich-
keiten durch die Ausnahme nach 
der Deminimis-Verordnung beim 
Förderausschluss für Unterneh-
men in Schwierigkeiten.

Im GRW-Koordinierungsrahmen 
legen Bund und Länder das Förderge-
biet, die Förderbedingungen und 
Maßnahmen sowie den jährlichen 
Finanzierungsrahmen insbesondere 
auf der Grundlage der EU-Vorgaben 
fest.

Der Koordinierungsrahmen wird 
jährlich aktualisiert. Im Zuge der 
GRW-Reform 2022 wurden hingegen 
grundlegende Veränderungen vorge-
nommen.

 » Koordinierungsrahmen https://
t1p.de/1mszg

 » Infos zur GRW https://t1p.de/d8aps

Ländliche Gebiete – Fördermittel-
Finder

Es gibt einen Fördermittel-Finder 
für ländliche Gebiete in der EU. Ziel 
ist es, lokalen Behörden, Institutio-
nen und Interessenträgern, Unter-
nehmen und Einzelpersonen dabei zu 
helfen, bestehende EU-Mittel, Pro-
gramme und andere Finanzierungs- 
und Unterstützungsinitiativen zu 
ermitteln und zu nutzen. Die umfas-
senden Informationen über 
Zuschüsse, Subventionen und Pro-
gramme müssen über die offiziellen 
Webseiten jeder Initiative eingereicht 
werden.

 » Fördermittel-Finder https://t1p.de/
idtk4

Waldbrände – Löschflugzeuge

Für die EU Flotte von Löschflug-
zeugen werden weitere zwölf speziali-
sierte Flugzeuge für 600 Mio Euro 
angeschafft. Damit wird die EU-Flotte 
von derzeit 24 Flugzeugen und 4 Hub-
schraubern ab 2027 auf 36 Flugzeuge 
erweitert. Die Flugzeugflotte wird von 
der EU finanziert.

Die neuen Amphibienflugzeuge 
sollen in Frankreich, Italien, Grie-
chenland, Portugal, Kroatien und Spa-
nien stationiert und zum Löschen von 
Bränden in der gesamten EU einge-
setzt werden. Zwei Löschflugzeuge 

Fo
to

: D
om

in
ik

 W
eh

lin
g

https://t1p.de/77y2x
https://t1p.de/77y2x
https://t1p.de/14qik
https://t1p.de/1mszg
https://t1p.de/1mszg
https://t1p.de/d8aps
https://t1p.de/idtk4
https://t1p.de/idtk4


12 | Kommunal relevant | Juni / Juli 2024

Kommunalpolitische Bildung
Angebote der KAS und der KPV
Die KommunalAkademie der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung (KAS) ver-
mittelt mit dem Kommunalpoliti-
schen Seminar kommunal- 
politischen Neueinsteigern das not-
wendige Grundlagen- und Orientie-
rungswissen für eine erfolgreiche 
politische Arbeit vor Ort. Nähere 
Informationen und Hinweise zum 

Programm finden Sie im Internet 
unter https://www.kas.de/de/web/
politische-bildung/kommunalaka-
demie

Die Kommunalpolitische Verei-
nigung von CDU und CSU (KPV) bie-
tet über Bildungswerke in einzelnen 
Ländern ebenfalls kommunalpoliti-

sche Seminare an:

• Nordrhein-Westfalen: https://
www.kpv-nrw.de/bildungswerk.
html

• Sachsen: www.bks-sachsen.de

• Niedersachsen: https://kpv-bil-
dungswerk-nds.de/seminare/
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Wir wünschen eine ruhige und erholsame 
Sommerpause!

der EU-Flotte sind in Deutschland 
(Niedersachsen) stationiert.

Der seit 2017 zur Bewältigung von 
Naturkatastrophen aufgebaute- und 
ständig erweiterte Katastrophen-
chutz-Pool (rescEU) ist eine der gro-
ßen Erfolgsgeschichten der EU. 
rescEU kommt dann zum Einsatz, 
wenn Mitgliedstaaten eine Katastro-
phe nicht allein bewältigen können 
und zusätzliche Hilfe benötigen. 

Dafür stehen zur Verfügung:

• Löschflugzeuge,

• Hochleistungspumpen für die 
Bewältigung von Überschwem-
mungen,

• Kapazitäten für Such- und Ret-
tungsmaßnahmen in städtischen 
Gebieten sowie

• Feldlazarette und medizinische 

Versorgungsteams.

 » Pressemitteilung https://t1p.de/
etzl0

 » rescEU https://t1p.de/46lz5

 » Beitrag DE https://t1p.de/fr9b9

 » eukn 6/2023/15 https://t1p.de/
bmlh4

 » eukn 12/2017/4 https://t1p.de/
y5auw
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